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Beschlussvorlage 
 

Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/14 Revisionsamt 14/259/2025 
 

Feststellung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 der Vereinigten Erlanger 
Wohltätigkeitsstiftung und der Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung und 
Entlastung des Oberbürgermeisters 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

 

Stadtrat 27.11.2025 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 

 
Beteiligte Dienststellen 

Amt 20 
 

 
 

I. Antrag 
1.  Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 der Vereinigten Erlanger Wohltätigkeitsstiftung und der Wellhöfer-  

      Feigel-Heindel-Stiftung werden in den jeweils vorliegenden Fassungen festgestellt. 
 
2.   Dem Oberbürgermeister wird für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 der beiden genannten Stiftungen  

       Entlastung erteilt. 
 

Hinweis: Der Revisionsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 18.11.2025 mit der Thematik befasst und 
empfohlen, die o. g. Jahresabschlüsse festzustellen und dem Oberbürgermeister Entlastung zu erteilen. 

 
 

II. Begründung 
Es handelt sich bei beiden Stiftungen um rechtlich selbständige Stiftungen. Sie sind daher rechtlich von 

der Stadt Erlangen unabhängig, werden jedoch von dieser verwaltet. Anders als die rechtlich unselbstän-
digen Stiftungen (fiduziarische Stiftungen) sind sie nicht Teil des Haushalts der Stadt Erlangen. 

 Vom Revisionsamt wurden die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 der beiden Stiftungen geprüft. Aufgrund 
des Prüfungsergebnisses wurde vom Revisionsamt vorgeschlagen, die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 

der beiden Stiftungen festzustellen und dem Oberbürgermeister Entlastung zu erteilen. Das Prüfungsver-
fahren der Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 für beide Stiftungen ist damit abgeschlossen. 

Anmerkungen zur Zulegung der Vereinigten Erlanger Wohltätigkeitsstiftung zur Wellhöfer-Feigel-Heindel-
Stiftung: 

Am 26.10.2023 wurde vom Stadtrat die Zulegung der Vereinigten Erlanger Wohltätigkeitsstiftung zur 

Wellhöfer-Feigel-Heindel-Stiftung beschlossen. Die jeweiligen Stiftungszwecke sind ähnlicher Natur. 
Nach Vollzug der Zulegung verwaltet die Stadt Erlangen ab 2025 nur noch eine rechtlich selbständige 
Stiftung. Dadurch ergeben sich deutliche Vorteile bei Bedienung des Stiftungszwecks sowie bei Kapitaler-
halt und der Reduzierung von Verwaltungsaufwand (Haushaltsplanung, Rechnungsprüfung, Steuererklä-

rung etc.). Mit Schreiben vom 07.10.2024 der Regierung von Mittelfranken (Stiftungsaufsicht) wurde die 

Zulegung entsprechend angeordnet. Das Stiftungsvermögen war binnen eines Monats nach Zustellung 
des Schreibens (somit bis 15.11.2024) zu übertragen. Die Vereinigte Erlanger Wohltätigkeitsstiftung er-
lischt damit. Der Jahresabschluss 2024 wird daher der letzte dieser Stiftung sein. 

Die Stadtkämmerei hat keine Stellungnahme zum Prüfungsbericht abgegeben und damit signalisiert, 

dass mit den wesentlichen Aussagen im Bericht Einverständnis besteht. 
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Anlage: Prüfungsbericht Nr. 06/2025 vom 30.07.2025 des Revisionsamtes 

 
Der oben genannte Prüfungsbericht ist elektronisch als Anlage zu diesem TOP im Ratsinformationssystem 
abrufbar. Zur Vermeidung von Druck- und Papierkosten stellen wir gedruckte Prüfungsberichte nur noch 

gegen Anforderung zur Verfügung. Diese können gerne per Mail unter revisionsamt@stadt.erlangen.de oder 

telefonisch unter 86-2816 bezogen werden.  
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 27.11.2025 
 

Protokollvermerk: 

Für diesen Tagesordnungspunkt übernimmt Herr Bürgermeister Volleth den Vorsitz von  

Herrn Oberbürgermeister Dr. Janik. 
 
Es erfolgt eine getrennte Abstimmung der beiden Antragspunkte.  
An der Abstimmung zu Antragsnummer 2 wird Herr Oberbürgermeister Dr. Janik nicht teilnehmen. 

 

Antragspunkt 1 wird einstimmig mit 47 gegen 0 Stimmen angenommen. 

Antragspunkt 2 wird einstimmig mit 46 gegen 0 Stimmen angenommen.  
 

Ergebnis/Beschluss:  
1.  Die Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 der Vereinigten Erlanger Wohltätigkeitsstiftung und der Wellhöfer-  

      Feigel-Heindel-Stiftung werden in den jeweils vorliegenden Fassungen festgestellt. 

 

2.   Dem Oberbürgermeister wird für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 der beiden genannten Stiftungen  

       Entlastung erteilt. 

 
Hinweis: Der Revisionsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 18.11.2025 mit der Thematik befasst und 
empfohlen, die o. g. Jahresabschlüsse festzustellen und dem Oberbürgermeister Entlastung zu erteilen. 

 
 

mit 47  gegen 0   Stimmen bzw. mit 46  gegen 0   Stimmen 
 

Volleth Behringer 
Vorsitzende/r Schriftführer/in 

 
 
 

 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 

VI. Zum Vorgang 
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